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Der Stiftungsrat der Stiftung Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 9.12.2024 gemäß § 18 Abs. 6, 8 und 
14 NHG i.V.m. § 51 Abs. 3 NHG die folgende Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den konsekutiven Master-
studiengang „North American Studies“ genehmigt. Sie tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im 
Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover in Kraft. 

 

 

Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den 

konsekutiven Masterstudiengang North American Studies 

 

Die Philosophische Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 30.10.2024 folgende 
Ordnung nach § 18 Abs. 8 NHG und § 7 NHZG beschlossen: 
 

§ 1  Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang North American Studies an 
der Philosophischen Fakultät der Leibniz Universität Hannover. 

(2) Die Zugangsvoraussetzungen richten sich nach § 2. 

(3) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung ste-
hen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben 
(§ 4). Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-
fügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 

 

§ 2  Zugangsvoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang North American Studies ist, dass die Bewerberin 
oder der Bewerber 

 entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signaturstaa-
ten angehört, einen Bachelorabschluss oder diesem gleichwertigen Abschluss in einem fachlich geeigne-
ten vorangegangenen Studium erworben hat,  

oder 

 an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Abschluss in einem fachlich geeigneten 
vorangegangenen Studium erworben hat; die Gleichwertigkeit wird nach Maßgabe der Bewertungsvor-
schläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen beim Sekretariat der Kultusministerkonferenz 
(http://anabin.kmk.org) festgestellt. 

 Als fachlich geeignetes vorangegangenes Studium gelten die Fächer Anglistik, Amerikanistik oder Anglis-
tik/Amerikanistik. Bewerberinnen und Bewerber müssen über vertiefte literatur-kulturwissenschaftliche 
Kenntnisse im Fach verfügen. Sollte das Abschlusszeugnis keine spezifischen Kurse erkennen lassen, 
müssen Antragstellerinnen und Antragsteller den Nachweis (offizielle Kursbeschreibung oder Syllabus) 
beilegen. Die Entscheidung, ob ein Studiengang fachlich geeignet ist, trifft die nach der Prüfungsordnung 
zuständige Stelle; die Feststellung kann mit einer Nebenbestimmung versehen werden, noch fehlende 
Lehrveranstaltungen im Umfang von 10 LP innerhalb von zwei Semestern nachzuholen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 sind Bewerberinnen und Bewerber vorläufig zugangsberechtigt, deren Bachelo-
rabschluss oder gleichwertiger Abschluss zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht vorliegt, wenn mindestens 
150 Leistungspunkte erbracht wurden und zu erwarten ist, dass der Bachelorabschluss oder ein diesem 
gleichwertiger Abschluss spätestens bis zum Ende des ersten Semesters des Masterstudienganges er-
langt wird. Aus den bisherigen Prüfungsleistungen ist eine Durchschnittsnote zu ermitteln, die im Auswahl-
verfahren nach § 4 berücksichtigt wird, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon 
abweicht. Können Bewerberinnen und Bewerber den Nachweis der geforderten 150 LP nicht bis zum 15. 
Juli (Wintersemester) bzw. 15. Januar (Sommersemester) des Jahres erbringen, entscheidet der Prüfungs-
ausschuss im Einzelfall über eine Zulassung unter Auflagen und den Nachweis der erforderlichen Leis-
tungspunkte bis zum 15. September (bei Zulassung zum Wintersemester) bzw. 15. März (bei Zulassung 
zum Sommersemester) des Jahres. 

(3) Ferner ist der Nachweis von englischen Sprachkenntnissen auf dem Sprachniveau C 1 GER Zugangsvo-
raussetzung zum Masterstudiengang North American Studies. Für Details zum Nachweis siehe: 
https://www.llc.uni-hannover.de/de/testen-pruefen/akzeptierte-sprachnachweise-an-der-luh/. Bewerberin-
nen und Bewerber mit einem Abschluss im Fach Anglistik/Amerikanistik (gemäß § 2 Abs. 1) müssen über 
ihr Zeugnis hinaus keinen weiteren Nachweis über Englischkenntnisse erbringen. 
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(4) Sofern Bewerberinnen und Bewerbern der Flüchtlingsstatus zuerkannt wurde, sie über die geforderten 
Zugangsvoraussetzungen gemäß § 2 Abs. 1-3 verfügen und glaubhaft machen können, aber die in § 3 
Abs. 2 benannten Unterlagen nicht vorlegen können, haben die Bewerberinnen und Bewerber die Mög-
lichkeit, an einer Eignungsprüfung gem. § 2 Abs. 5 teilzunehmen. Der Nachweis über die bestandene Eig-
nungsprüfung ist der Bewerbung beizufügen. 

(5) Die nach der Prüfungsordnung zuständige Stelle kann eine fachgebundene Eignungsprüfung für Bewer-
berinnen und Bewerber gemäß § 2 Abs. 4 anbieten. Diese Eignungsprüfung wird in Form einer 30-minüti-
gen mündlichen Online-Prüfung zu den für das Masterstudium notwendigen Grundlagen durchgeführt. Prü-
fungssprache ist Englisch. Die Bewerberinnen und Bewerber nach § 2 Abs. 4 werden schriftlich oder per 
E-Mail zur Eignungsprüfung eingeladen und bei bestandener Prüfung gemäß § 4 Abs. 1 zugelassen. Eine 
mit „nicht ausreichend“ bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

 

§ 3  Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

(1) Der Masterstudiengang North American Studies beginnt jeweils zum Sommer- und zum Wintersemester, 
im Sommersemester jedoch nur, wenn noch Studienplätze aus dem Zulassungsverfahren für das voran-
gegangene Wintersemester vorhanden sind. Die Bewerbung muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen 
Bewerbungsunterlagen für das Wintersemester bis zum 31. Mai (bei Bewerbungen aus Nicht-EU-Ländern) 
bzw. bis zum 15. Juli (bei Bewerbungen aus dem Inland und EU-Ländern) und bei Bewerbungen für das 
Sommersemester bis zum 30. November (bei Bewerbungen aus Nicht-EU-Ländern) bzw. bis zum 15. Ja-
nuar (bei Bewerbungen aus dem Inland und EU-Ländern) bei der Leibniz Universität Hannover eingegan-
gen sein. Die Bewerbung ist über das Online-Portal der Hochschule zu stellen. Anträge auf Zulassung 
außerhalb des Verfahrens der Studienplatzvergabe und der festgesetzten Zulassungszahlen müssen für 
das Sommersemester bis zum 01.04. und für das Wintersemester bis zum 01.10. bei der Hochschule ein-
gegangen sein. Die Bewerbung bzw. der Antrag nach Satz 4 gelten nur für die Vergabe der Studienplätze 
des betreffenden Bewerbungstermins. Die Hochschule ist nicht verpflichtet, die Angaben der Bewerberin-
nen und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 

(2) Der Bewerbung bzw. dem Antrag nach Absatz 1 Satz 4 sind – bei Zeugnissen und Nachweisen in beglau-
bigter Kopie – folgende Unterlagen in beglaubigter deutscher oder englischer Übersetzung, falls die Origi-
nale nicht in englischer oder deutscher Sprache abgefasst sind, beizufügen: 

a) das Abschlusszeugnis des Bachelorstudiengangs oder – wenn dieses noch nicht vorliegt – eine Be-
scheinigung über die erbrachten Leistungen, die Leistungspunkte und über die Durchschnittsnote, 

b) Lebenslauf, 

c) Nachweis nach § 2 Abs. 3 

d) ggf. Nachweise nach § 2 Abs. 1 und/oder 4 

(3) Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Verfahren ausge-
schlossen. Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 

 

§ 4  Zulassungsverfahren 

(1) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Studienplätze zur Verfügung 
stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens verge-
ben. 

(2) Die Auswahlentscheidung erfolgt auf der Basis einer Reihung, die anhand der Abschluss- bzw. Durch-
schnittsnote nach § 3 Abs. 2 Buchstabe a) erstellt wird. Besteht zwischen einzelnen Bewerberinnen und/o-
der Bewerbern Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge auf der Liste nach dem Los. 

(3) Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immatrikulations-
ordnung der Leibniz Universität Hannover unberührt. Die Einschreibung der Bewerberinnen und Bewerber, 
die nach § 2 Abs.1 Satz 3 noch fehlende Module nachzuholen haben, erlischt, wenn die hierfür erforderli-
chen Nachweise nicht innerhalb eines Jahres erbracht worden sind und die Bewerberin oder der Bewerber 
dies zu vertreten hat. Gleiches gilt, wenn nach § 2 Abs. 2 der erfolgreiche Bachelorabschluss oder ein 
diesem gleichwertiger Abschluss nicht bis zum 15. April (Beginn im Wintersemester) oder 15. Oktober 
(Beginn im Sommersemester) eines Jahres nachgewiesen wird und die Bewerberin oder der Bewerber 
dies zu vertreten hat. 
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§ 5  Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Hochschule einen Zulas-
sungsbescheid in Textform. In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder der 
Bewerber in Textform zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. Liegt diese Erklärung nicht 
frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. Auf diese Rechtsfolge ist im Zulas-
sungsbescheid hinzuweisen. 

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ablehnungsbescheid, 
in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Bewerberin oder des zuletzt 
zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. Der Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 
zu versehen. 

(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 Abs. 1 durchgeführt. 

(4) Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn abgeschlossen. Da-
nach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los vergeben. Der Bewerbungs-
zeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Ver-
fahrens. 

 

§ 6  Zulassung für höhere Fachsemester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nachstehender 
Reihenfolge an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine besondere Härte 
bedeuten würde, 

b) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

ba) an einer anderen deutschen Hochschule oder einer Hochschule eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum eingeschrieben sind oder waren, 

bb) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehörigen 
gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet über die Zulassung das Ergebnis der 
Bachelorprüfung oder einer zu dieser äquivalenten Prüfung, bei gleichem Ergebnis die für die Ortswahl 
maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch gleichar-
tigen Fällen letztlich das Los. 

 

§ 7  Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
  




